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den des Rates des Kreises bzw. des Rates des Bezirkes zu 
entscheiden.

(3) Kann in Ausnahmeüällen eine Entscheidung innerhalb 
der Frist nicht getroffen werden, ist rechtzeitig ein Zwischen
bescheid unter Angabe der Gründe sowie des voraussicht
lichen Abschlußtermins zu geben.

(4) Entscheidungen über Beschwerden haben schriftlich zu 
ergehen, sind zu begründen und dem Beschwerdeführer aus
zuhändigen oder zuzusenden.

«
Schlußbestimmungen

§26
(1) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen 

Rechtsvorschriften erlassen entsprechend ihrer Zuständig
keit der Minister für Geologie und der Leiter der Obersten 
Bergbehörde im Einvernehmen mit den Leitern der zuständi
gen zentralen Staatsorgane.

(2) Die Meldungen gemäß § 7 haben innerhalb von 6 Mona
ten nach Inkrafttreten dieser Verordnung bzw. unverzüglich 
nach Bekanntwerden der Existenz der unterirdischen Hohl
räume zu erfolgen.

(3) Die Anzeige gemäß § 16 Abs. 1 hat innerhalb von 6 Mo
naten nach Inkrafttreten dieser Verordnung zu erfolgen.

§27
Diese Verordnung tritt am 1. April 1985 in Kraft.

Berlin, den 17. Januar 1985

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t o p h 
Vorsitzender * 17

Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über unterirdische Hohlräume

vom 17. Januar 1985

Auf der Grundlage des § 26 Abs. 1 der Verordnung vom
17. Januar 1985 über unterirdische Hohlräume (GBl. I Nr. 5 
(S. 57) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen 
zentralen staatlichen Organe folgendes bestimmt:

Zu § 2 Abs. 2 der Verordnung:

§ 1
In Vorbereitung der Entscheidung des Rates des Bezirkes 

ist die Arbeitsgruppe gemäß § 5 einzubeziehen.

Zu § 6 Abs. 1 der Verordnung:

§ 2

In Vorbereitung der Entscheidung über die Nutzung unter
irdischer Hohlräume für Investitionsvorhaben ist durch den 
zuständigen örtlichen Rat eine Abstimmung mit dem Rat des 
Bezirkes durchzuführen.

Zu § 7 der Verordnung:
§3

Die Meldung an den Rat des Bezirkes hat zu enthalten:
a) Name und Anschrift des Verantwortlichen für den unter

irdischen Hohlraum,
b) Art und Bezeichnung des unterirdischen Hohlraumes,

c) Darstellung des Standortes des unterirdischen Hohlrau
mes in einer Lageskizze,

d) Angaben zur Größe und zum Erhaltungszustand des 
unterirdischen Hohlraumes,

e) bisher aufgetretene oder mögliche Schäden in und an 
unterirdischen Hohlräumen mit Angabe der dafür maß
gebenden Verhältnisse,

f) Angaben über die bisherige oder vorgesehene Nutzung.

Zu § 8 Abs. 1 der Verordnung:

§4
Bei der Erfassung unterirdischer Hohlräume ist das Form

blatt gemäß Anlage 1 zu Verwenden.

Zu §§ 8 und 9 Abs. 1 der Verordnung:

§5
Zur Klassifizierung unterirdischer Hohlräume sind bei den 

Räten der Bezirke Arbeitsgruppen aus Leitern und Mitarbei
tern von Fachorganen des Rates des Bezirkes und der zustän
digen Bergbehörde zu bilden. Diese sind in die Erarbeitung, 
jährlichen Überprüfungen und Präzisierungen der Konzeption 
zur Nutzung unterirdischer Hohlräume sowie in die Vorbe
reitung der Entscheidungen des Rates des Bezirkes über die 
Nutzung unterirdischer Hohlräume einzubeziehen.

Zu § 11 Abs. 1 der Verordnung:

§ 6

(1) Die Sicherung der Bereiche an der Tagesoberfläche hat 
entsprechend dem jeweiligen Schaden oder dem Grad der Ge
fährdung durch Aufstellen von Verbotsschildern, Absperrun
gen, Verfüllungen oder andere geeignete Maßnahmen zu er
folgen.

(2) Notwendigkeit, Art, Umfang und Abmaße der Absper
rung, die Standorte und Abstände der Verbotsschilder, Kon- 
trollmaßnahmen sowie die Art der anderen geeigneten Maß
nahmen sind von den Verantwortlichen für unterirdische 
Hohlräume festzulegen. Dabei ist die Geländesituation zu 
berücksichtigen.

(3) Verbotsschilder sind entsprechend der Anlage 2 zu ge
stalten.

(4) Absperrungen und Verbotsschilder sind ständig in einem 
ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Zu § 11 Absätze 3 und 4 der Verordnung:

§7
Der Rat der Stadt, des Stadtbezirkes bzw. der Gemeinde 

hat erhaltene Meldungen unverzüglich dem Rat des Bezirkes 
zu übermitteln. Der Rat des Bezirkes hat darüber die zustän
dige Bergbehörde unverzüglich zu unterrichten.

Zu § 13 Absätze 1 und 2 der Verordnung:

§ 8
Über das Ergebnis der Kontrollen sowie über die Durch

führung von Sicherungsmaßnahmen in Auswertung der Kon
trollen ist durch die Verantwortlichen für unterirdische Hohl
räume oder ihre beauftragten Sachkundigen Nachweis zu 
führen.

Zu § 14 Abs. 1 der Verordnung:

§9
(1) Die technische Dokumentation hat zu enthalten:
a) die Angaben gemäß § 3 Buchstaben a, b, c und e,
b) zeichnerische Unterlagen (Lagepläne und Schnitte) im 

geeigneten Maßstab,


